
                                    

 

Kriterien für einen Jugendplatz nach Maßgabe des Förderprogramms 

„Startklar in die Zukunft“ 

 

Voraussetzungen: 

- Offen für alle Jugendlichen 

- Platz im Freien 

- Beteiligung Jugendlicher bei der Planung 

- Nach Möglichkeit Barrierefreiheit bei der Planung berücksichtigen 

- Instandhaltung und Pflege der Anlagen ist gewährleistet 

- Zweckbindung für mindestens 5 Jahre (Beginn zum 01.01. des auf die Fertigstellung 

folgenden Jahres) 

 

Notwendige Ausstattung: 

- Verweilecken mit Sitzgelegenheiten 

- Freizeit- und Sportgelegenheiten, z.B. Basketball, Volleyball, Tischtennis, Skaterbahn, 

Boulebahn, Graffitiwand 

- Müllentsorgung 

 

Optionale Ausstattung: 

- Ggf. Hütte oder Remise 

- Grillplatz 

- WLAN 

- Licht 

- Toilette  

 

 

 

 


